
 

 

 

 

Vereinbarung für eine Erstberatung 

 

zwischen 

 

....................................................................................................................................................... 

- nachfolgend "Auftraggeber" genannt - 

 

und 

 

der Firma Dr. Krieg & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Judenpfad 37, 50996 Köln,  

vertreten durch die Geschäftsführung 

- nachfolgend "Auftragnehmerin" genannt - 

 

wird die nachfolgende Vereinbarung getroffen: 

 

Vergütungsvereinbarung 

 

.............................................. ./. .............................................. 

wegen 

 

....................................................................... 

wird für das erste Beratungsgespräch eine Gebühr in Höhe von € 190,00 (in Worten: Euro 

einhundertneunzig) netto vereinbart. 

 

1. Zu der vereinbarten Gebühr fallen zusätzlich die Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 

Vergütungsverzeichnis sowie die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) an. Der Gesamtbetrag beträgt 

zurzeit € 249,90. 

 

2. Die Erstberatung umfasst ein mündliches Beratungsgespräch mit einem Rechtsanwalt/ einer 

Rechtsanwältin von bis zu einer Stunde oder einen entsprechenden Austausch per E-Mail oder Telefon.  

 

Nicht umfasst sind Vorbereitungsarbeiten, wie insbesondere das Sichten von vorab übersandten 

Unterlagen des Mandanten, oder Nachbereitungstätigkeiten, wie Telefonate oder das Erstellen eines 

Beratungsberichtes.  

 

3. Endet der Auftrag oder erledigt sich die Angelegenheit vor vollständiger Ausführung, so ist dies auf 

bereits entstandenen Zeitaufwand ohne Einfluss. Weitere Ansprüche der Auftragnehmerin auf 

Schadenersatz bleiben unberührt. 

 

Hinweise 

1. Gemäß § 34 Abs. 1 RVG soll der Rechtsanwalt auf eine Vergütungsvereinbarung hinwirken. Eine 

gesetzliche Gebühr für die anwaltliche Beratung gibt es nicht. Haben die Parteien keine 

Gebührenvereinbarung getroffen, gilt nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts (§ 612 Abs. 2 BGB, 

für Gutachten § 632 Abs. 2 BGB) die übliche Vergütung als vereinbart. 

2. Bei einem Erstberatungsgespräch mit einem Verbraucher ohne Vergütungsvereinbarung ist die 

Beratungsgebühr auf maximal € 190,00 netto zzgl. 19 % USt begrenzt. Ohne Vergütungsvereinbarung gilt  

 



 

 

 

die Anrechnungsregelung des § 34 Abs. 2 RVG bei einer weiteren Beauftragung in der gleichen 

Angelegenheit. 

3. Der Auftraggeber wird zudem darauf hingewiesen, dass sich etwaige Erstattungen bzw. Übernahmen 

von Kosten anwaltlicher Inanspruchnahme durch Dritte (Streitgegner, Staatskasse, 

Rechtsschutzversicherer usw.) in der Regel auf die gesetzlich vorgesehene Anwaltsvergütung 

beschränken und daher die vereinbarte Vergütung unter Umständen von Dritten nicht vollständig 

übernommen wird. Die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse muss im Fall 

des Obsiegens regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten. 

 

Köln, den ............................     ……………., den .............................  

 

..........................................................     .......................................................... 

Dr. Krieg & Kollegen RA GmbH      (Auftraggeber) 

(Auftragnehmerin) 

 

 

 

 

Widerrufsbelehrung  

 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Im Falle einer nachträglichen 

Widerrufsbelehrung beginnt die Frist erst mit Zugang der Widerrufsbelehrung.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die Dr. Krieg & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  

 

Postanschrift:  

Dr. Krieg & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Judenpfad 37, 50996 Köln  

Telefax: 02236 384 39 11  

E-Mail: info@krieg-rechtsanwalt.de  

 

mittels einer eindeutigen Erklärung, z. B. durch einen mit der Post versandten Brief, ein Telefax oder eine 

E-Mail, Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 

aus, dass Sie diese Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden.  

 

Folgen des Widerrufs  

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden alle Zahlungen, die die Dr. Krieg & Kollegen 

Rechtanwaltsgesellschaft mbH von Ihnen erhalten hat, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem 

Tag zurückgezahlt, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf in der Rechtsanwaltskanzlei eingegangen 

ist. 2 Für die Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, welches Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.  

 

In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

 

Haben Sie verlangt, dass mit der Beratung oder Vertretung während der Widerrufsfrist begonnen 

werden soll, so haben Sie uns für bereits erbrachte Leistungen einen Betrag zu bezahlen, der dem Wert 



 

 

der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 

Vertrags unterrichten, erbrachten Leistungen entspricht.  

 

Verlust des Widerrufsrechts  

 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn auf Ihre ausdrückliche Zustimmung hin mit 

der Ausführung der Leistungen begonnen wird und die Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist 

vollständig erbracht wurden.  

 

In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrung verlangt die Dr. Krieg & Kollegen 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Auftraggeber ausdrücklich, dass mit ihrer Leistung bereits vor Ablauf 

der Widerrufsfrist begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen zu 

bezahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch die Dr. Krieg & Kollegen 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mein Widerrufsrecht verliere.  

 

__________________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift (Auftraggeber) 


